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TEIL A 

Prob lemste l lung u n d begrif f l iche  Abgrenzung 

I. Einführung in den Gegenstand 

Nach fast zehnjähriger Vorarbeit in drei Wahlperioden hat die 
Bundesregierung am 13. Juni 1967 den dritten Entwurf einer sog. 
Notstandsverfassung (BT-Drucks. V/1879) dem Bundestag vorgelegt. 
Dieser Entwurf  fand, nach mehrfachen Abänderungen, arn 30. Mai 1968 
als 17. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes die erforderliche 
Mehrheit im Bundestag und am 16. Juni 1968 die Zustimmung des 
Bundesrates; das Gesetz wurde nach Ausfertigung durch den Bundes-
präsidenten am 27. Juni 1968 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I S. 709) 
verkündet und trat einen Tag später in Kraft. 

Zu den im Rahmen dieser Verfassungsänderung  in das Grundgesetz 
aufgenommenen Bestimmungen zählen auch diejenigen Vorschriften, 
nach deren Maßgabe den Streitkräften  die Möglichkeit eröffnet  wird, 
unter bestimmten Voraussetzungen gegen Störungen im Landesinnern 
einzugreifen. Diese nunmehr geregelte Möglichkeit eines Einsatzes 
militärischer Kräfte im Innern gehörte — sowohl in den parlamenta-
rischen Beratungen wie auch in den öffentlich  geführten Diskussionen — 
zu den am meisten erörterten und auch am stärksten umstrittenen 
Problemen der Grundgesetzänderung1. Diese Bestimmungen wurden 
jedoch notwendig, da bis dahin das Grundgesetz keine ausreichende 
Möglichkeit vorsah, um bei inneren Gefahren für den Bestand der BRD 
oder etwa bei Katastrophenfällen die erforderlichen  Abwehrmaßnah-
men treffen  zu können2. Zwar war es den drei ehemaligen Besatzungs-
mächten USA, Frankreich und Großbritannien auf Grund des Vertrages 
über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den drei 
Mächten (BGBl. 1955 I I S. 305) möglich, im Falle eines inneren Not-
standes umfassende Maßnahmen zum Schutze und zur Sicherheit ihrer 
in der Bundesrepublik befindlichen Streitkräfte  zu ergreifen.  Diese 
Vorbehalte sollten nach dem Vertrag erlöschen, „sobald die zuständigen 

Γ 
1 Vgl. dazu die Rede des Abg. C. O. Lenz vor dem Dt. Bundestag am 15. 5. 

1968, Prot. S. 9313 f. 
2 So lautete der Text des inzwischen aufgehobenen Ar t . 143 GG: „Die 

Voraussetzungen, unter denen es zulässig wird, die Streitkräfte  im Falle 
eines inneren Notstandes in Anspruch zu nehmen, kann nur durch ein 
Gesetz geregelt werden, das die Erfordernisse  des Ar t . 79 erfül l t ." 
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deutschen Behörden entsprechende Vollmachten durch die deutsche 
Gesetzgebung erhalten haben und dadurch in den Stand gesetzt werden, 
. . . einer ernstlichen Störung der öffentlichen  Sicherheit und Ordnung 
zu begegnen" (Art. 5 Abs. II). Durch das 17. Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes haben nun die verfassungsgebenden Organe die Auf-
gaben der irn inneren Gefahrenfall  zu treffenden  Maßnahmen in die 
eigene Zuständigkeit übernommen und auf eine verfassungsmäßige 
Grundlage gestellt. Die Regierungen der drei Mächte haben daraufhin 
ihren Verzicht auf die von ihnen bisher innegehabten Rechte erklärt; 
der Wortlaut dieser Verzichtserklärung wurde im BGBl. 1968 I S. 715 
veröffentlicht. 

Die Einsatzmöglichkeiten der Streitkräfte  im Staatsnotstand finden 
sich nunmehr an zwei Stellen im Grundgesetz: Art . 87 a GG bestimmt 
in Abs. I I I und IV die Voraussetzungen zu Einsätzen gegen Saboteure 
und Aufständische (sog. innenpolitischer Notstand), während Art . 35 
in Abs. I I und I I I den Einsatz bei Unglücksfällen oder Naturkatastro-
phen (sog. Katastrophennotstand) regelt. 

I I . Der Begriff  der „Streitkräfte" 

1. Definition und Abgrenzung zu weiteren Bundeseinrichtungen 

Die Befugnis zum Eingreifen im Innern haben nach den oben ge-
nannten Vorschriften  die „Streitkräfte".  Dieser Begriff  findet sich erst-
mals in der deutschen verfassungsrechtlichen  Terminologie3. 

Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch sind „Streitkräfte"  ein in 
bestimmter Weise organisierter, bewaffneter  und mi t spezifischen 
Aufgaben versehener menschlicher Verband4. Im Sprachgebrauch des 
Grundgesetzes ist darunter zu verstehen die Bundeswehr, und zwar 
„das in der Bundeswehr organisierte militärische Instrument der 
Bundesrepublik"5. Unter den Begriff  „Streitkräfte"  fallen dagegen 
nicht die Polizeikräfte und auch nicht der Bundesgrenzschutz6. Dies 

3 Vgl. §§11 und 83 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 28. März 
1849: „Armee", „bewaffnete  Macht"; Ar t . 47 WRV: „Wehrmacht". Lediglich 
in Ar t . 159 des Versail ler Vertrages w i r d auch von „Strei tkräften"  gesprochen. 

4 v. Mangoldt-Klein:  Das Bonner Grundgesetz, Ar t . 87a, S. 2308; weitere, 
ζ. T. gleichlautende Definitionen bei P. Lerche:  Bundeswehr, Wehrverfas-
sung in : Ev. Staatslexikon Sp. 240 und G.-Chr.  v.  Unruh:  Führung und 
Organisation der Streitkräfte  i m parlamentarisch-demokratischen Staat, 
VVDStRL Heft 26. 

s K.  Ipsen i n Bonner Kommentar, Art . 87a RN 13; der Begriff  „Bundes-
wehr" w i r d i m Grundgesetz nicht verwendet. 

6 Daß der BGS trotz seiner „paramil i tärischen Ausbi ldung" und seiner 
dem Mi l i tä r nicht unähnlichen Bewaffnung  als reine Polizeitruppe fungiert, 
zeigen die Vorschriften  des Gesetzes über den Bundesgrenzschutz (BGSG) 
vom 18.8.1972 (BGBl. I S. 1834): § 1 BGSB bringt einen Katalog allgemeiner 
Aufgabenzuweisungen, die ausschließlich polizeilichen Charakter tragen: 
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ergibt sich aus der Gegenüberstellung der drei Verbände in Art . 35 
Abs. I I und Abs. I I I Satz 1 sowie in Art . 87 a Abs. IV Satz 1 GG7. 

Ebenso sind ausgeschlossen die Wehrdienstgerichtsbarkeit sowie die 
Militärseelsorge und die Bundeswehrverwaltung 8. 

2. Abgrenzung zu den Stationierungstruppen 

Nicht unmittelbar ersichtlich ist aus dem Wortlaut des Gesetzes, ob 
unter den Begriff  „Streitkräfte"  auch die auf dem Gebiet der Bundes-
republik stationierten verbündeten ausländischen Truppenteile zu ver-
stehen sind. 

I n früheren  Gesetzen (Bundesleistungsgesetz, Landbeschaffungsge-
setz, Schutzbereichsgesetz) verwendete der Gesetzgeber die Bezeichnung 
„Streitkräfte  auswärtiger Staaten", während im Wehrpflichtgesetz (§49 
WPflG) von „Stationierungsstreitkräften"  gesprochen wird. Dies legt 
die Vermutung nahe, daß der Begriff  „Streitkräfte"  ohne weitere 
Zusätze nur das Instrumentarium der Bundeswehr umfaßt, nicht aber 
die auf dem Gebiet der Bundesrepublik stationierten ausländischen 
Einheiten, über deren Aufgabe der Verfassungsgeber  ohnehin schwer-
lich etwas aussagen kann9. 

Beachtet man zudem, daß die früheren  Besatzungsmächte nach ihrer 
formellen Erklärung (BGBl. 1968 I S. 715) auf die ihnen bisher bei 
inneren Unruhen zugestandenen Rechte verzichtet haben, so ergibt 
sich eine Beschränkung des Begriffes  „Streitkräfte"  auf die Einrich-
tungen der Bundeswehr von selbst. Eine Ausnahme besteht insoweit 
nur in §1 Wirtschaftssicherstellungsgesetz  (WSSG; BGBl. I S. 1070): 
dort umfaßt die Bezeichnung Streitkräfte  „nicht nur die Bundeswehr, 
sondern auch die im Gebiet der BRD stationierten verbündeten Streit-
kräfte" 10 . Diese Einbeziehung ausländischer Einheiten in die Streit-
kräfte i. S. d. WSSG bieten insofern keine Schwierigkeiten, als es dort 
nur um die Erfül lung der in Art . 37 - 48 des Vertrages über die Rechte 
und Pflichten ausländischer Streitkräfte  und deren Mitglieder in der 
BRD (BGBl. 1955 I I S. 321) statuierten vertraglichen Pflichten der 
Bundesrepublik geht, die verbündeten Truppen ausreichend zu ver-

ferner  enthalten die §§ 10 ff.  BGSG diejenigen Grundsätze und Befugnisse 
für polizeiliches Vorgehen, die in allen Bundesländern im wesentlichen 
übereinstimmend gelten (so auch D. Keidel:  Polizei und Polizeigewalt im 
Notstandsfall, S. 37). 7 So auch v. Mangoldt-Klein,  S. 2307. 

s h. M.; vgl. dazu K . Ipsen i n B K Ar t . 87a RN 13; v.  Mangoldt-Klein, 
S.2307. 

9 So mi t Recht H.-U. Ευ er s : Die perfekte Notstands Verfassung, AöR Bd. 91, 
S. 25. 

10 So die Begründung der Bundesregierung zu § 1 WSSG, BT-Drucks. IV/ 
892, S. 9. 


